
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/7/10 88/15/0163
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1989

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

KStG 1966 §2;

UStG 1972 §2 Abs3;

UStG 1972 §21 Abs6;

Beachte

Besprechung in:ÖStZB 1990, 19;

Rechtssatz

Eine bestimmte wirtschaftliche Tätigkeit einer Körperschaft des ö  Rechts ist dann nicht als Betrieb gewerblicher Art

anzusehen, wenn die Umsätze (regelmäßig) die Bagatellgrenze nach § 21 Abs 6 UStG 1972 nicht erreichen.
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